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Antwort

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Nicole Hess, Ulrich von Zons, Martin
Sichert, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
— Drucksache 21/4614 —

MaBRnahmen zur Verhinderung von Genitalverstimmelung von Frauen und
Madchen, Strafverfolgung nach § 226a des Strafgesetzbuches

Vorbemerkung der Fragesteller

In zahlreichen Landern der Welt ist die Durchfiihrung der weiblichen Genital-
verstimmelung oder, verharmlosend als Genitalbeschneidung (in englischer
Sprache: Female Genital Mutilation (FGM)) bezeichnet, hdufige Praxis.

In einigen Léndern, wie Somalia, Dschibuti, Guinea und Mali, sind mindes-
tens 90 Prozent aller Frauen und Médchen im Genitalbereich verstimmelt. In
Agypten, Somalia, Eritrea und Sierra Leone liegt die Zahl der verstiimmelten
Frauen und Méadchen bei mehr als 80 Prozent (https://de.statista.com/infografi
k/24092/anteil-der-genitalverstuemmelten-maedchen-und-frauen/, eingesehen
20. August 2025). In zahlreichen weiteren Landern sind Médchen von dieser
Art der Misshandlung ebenfalls betroffen oder bedroht (https://saida.de/genital
verst%C3 ProzentBCmmelung/verbreitung, eingesehen am 7. August 2025).

Die Verstiimmelung der weiblichen Genitalien wird aus Griinden der Tradition
im religids-kulturellen Zusammenhang ausgefiihrt und von den Tétergruppen
zumeist als gesellschaftliche Pflicht oder Selbstverstindlichkeit angesehen.
Ein moralisches Unrechtsbewusstsein besteht demzufolge nicht. Die weibliche
Genitalverstimmelung ist nicht medizinisch indiziert. Ausgefithrt werden
diese Taten von Frauen; Téterinnen sind hier in der Regel die Miitter oder
weibliche Verwandte der Opfer oder ,,Beschneiderinnen®, die fiir die Hand-
lung eine Entlohnung erhalten (www kindernothilfe.de/weltweit-aktiv/reporta
gen/afrika/ehemalige-beschneiderin-in-somalia, eingesehen am 10. Dezember
2025 sowie https://taz.de/Lizenz-zum-Beschneiden/!455916/, eingesehen am
10. Dezember 2025).

Es liegen keine gesicherten Erkenntnisse dariiber vor, in welchem Ausmal
FGM in Deutschland praktiziert wird. In Deutschland erhalten in einzelnen
Féllen Mediziner oder medizinisches Personal Kenntnis von der vollzogenen
Durchfiihrung einer Genitalverstimmelung oder der Absicht, diese im be-
stimmten Falle durchzufiihren. Auch kann es dazu kommen, dass Fachmedizi-
ner ersucht werden, eine Genitalverstimmelung durchzufithren (Wissenschaft-
liche Dienste des Deutschen Bundestages, ,,Zur Praktizierung weiblicher Ge-
nitalverstimmelung in Deutschland”, WD 9 —3000 - 098/20 vom Dezember
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2020, www.bundestag.de/resource/blob/816846/c8cb7909b38acle42efeacl8f
c586c14/WD-9-098-20-pdf-data.pdf).

Die Art und Schwere der Verstimmelung kann stark variieren, ist aber in den
iiberwiegenden Féllen verbunden mit extremen Schmerzen wéhrend und nach
der Durchfiihrung des Eingriffs und zieht lebenslanges korperliches, seel-
isches und psychosomatisches Leid nach sich. Nicht wenige Médchen verlie-
ren durch diese Gewalttat eine lebensbedrohliche Menge an Blut; auch kommt
es zu Todesfallen (https://frauenrechte.de/unsere-arbeit/weibliche-genitalverst
uemmelung/die-hintergrundinformationen/vier-typen-von-fgm-und-ihre-risike
n-und-folgen, eingesehen am 7. August 2025).

Durch die Einwanderung von Menschen aus Lindern, in denen derartige
Misshandlungen als Tradition ausgeiibt werden, nach Europa und Deutschland
entwickelt sich die Genitalverstimmelung europaweit zu einem gesellschaftli-
chen Problem. Da die Durchfiihrung der weiblichen Genitalverstimmelung im
Verborgenen stattfindet — im engen Familienkreis — bleiben die Taten in der
Regel unerkannt. In einem Bericht in ,,ZDFheute” vom 6. Februar 2025 wird
zum Ausdruck gebracht, dass in Deutschland eine Genitalverstiimmelung un-
bemerkt vollzogen werden kann, Konsequenzen fiir die Téter nicht zu be-
fiirchten sind und mit einer erheblichen Dunkelziffer an Taten zu rechnen ist
(www.zdfheute.de/politik/deutschland/weibliche-genitalverstuemmelung-fgm-
deutschland-100.html, eingesehen am 7. August 2025).

Mit dem 1. Januar 2012 trat das ,,Gesetz zur Kooperation und Information im
Kinderschutz“ (KKG) in Kraft. Danach verfligen Personen aus verschiedenen
in § 4 KKG aufgezdhlten Gesundheits-, Sozial-, Lehr- und Beratungsberufen
iiber das Recht, sofern ihnen die Gefdhrdung des Wohls eines Kindes oder
eines Jugendlichen bekannt wird, mit dem Kind oder Jugendlichen und den
Erziehungsberechtigten die Situation zu erdrtern und, ,,soweit erforderlich, bei
den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken®,
[...] »zur Einschétzung der Kindeswohlgefdhrdung gegeniiber dem Tréger der
Offentlichen Jugendhilfe” Beratung in Anspruch zu nehmen oder die Polizei
oder das Jugendamt unter bestimmten Voraussetzungen zu informieren (www.
gesetze-im-internet.de/kkg/BJNR297510011.html). Das Landeskriminalamt
Nordrhein-Westfalen verweist in Bezug auf die Genitalverstimmelung unter
anderem auf das KKG (,,Weibliche Genitalbeschneidung, Praventionshinweis
fiir pddagogische Fachkrifte®, https://lka.polizei.nrw/artikel/weibliche-genital
beschneidung, eingesehen am 7. August 2025).

Im September 2013 trat der § 226a des Strafgesetzbuches (StGB) in Kraft,
wonach weibliche Genitalverstimmelung in Deutschland strafbar ist, und
stellt die weibliche Genitalverstimmelung als qualifiziertes Verbrechen unter
eine Mindestfreiheitsstrafe.

Seit Januar 2015 kommt nach § 5 Ziff. 9ai. V. m. § 226a StGB auch dann eine
Strafbarkeit in Betracht, wenn die Tat im Ausland veriibt wird, sofern das Op-
fer seinen Wohnsitz in Deutschland hat oder der Téter zur Tatzeit die deutsche
Staatsangehdrigkeit besall oder seine Lebensgrundlage im Inland hatte (soge-
nannte Auslandsstraftat). Mit dem Auslandsbezug soll verhindert werden, dass
Miédchen zum Zwecke der Genitalverstimmelung zeitweilig in das Ur-
sprungsland der Eltern verbracht werden.

Laut der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundes-
tagsdrucksache 21/1143 wurden von 2018 bis 2024 insgesamt 15 Fille von
Verstimmelung weiblicher Genitalien in der Polizeilichen Kriminalstatistik
(PKS) unter dem Straftatschliissel 222040 verzeichnet und es kam von 2014
bis 2021 zu 7 rechtskréftigen Verurteilungen nach § 226a StGB.

So liegt nach Ansicht der Fragesteller die Annahme nahe, dass diese Taten
trotz Strafbarkeit im In- und Ausland weiterhin begangen werden und man
von einer erheblich héheren Dunkelziffer ausgehen kann. Vor diesem Hinter-
grund erscheint den Fragestellern die geringe Zahl an Verurteilungen erkla-
rungsbediirftig. Nach Ansicht der Fragesteller ist zu befiirchten, dass das Ge-
setz nicht die gewlinschte Abschreckungswirkung entfaltet und potenziellen
Opfern keinen angemessenen Schutz vor dieser Art von Misshandlung bietet.


https://www.bundestag.de/resource/blob/816846/c8cb7909b38ac1e42efeae18fc586c14/WD-9-098-20-pdf-data.pdf
https://frauenrechte.de/unsere-arbeit/weibliche-genitalverstuemmelung/die-hintergrundinformationen/vier-typen-von-fgm-und-ihre-risiken-und-folgen
https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/weibliche-genitalverstuemmelung-fgm-deutschland-100.html
https://www.gesetze-im-internet.de/kkg/BJNR297510011.html
https://lka.polizei.nrw/artikel/weibliche-genitalbeschneidung

Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode -3-

Drucksache 21/4975

Der Verein ,,Terre des Femmes — Menschenrechte fiir die Frau e. V. (TDF)
ging in einer Mitteilung von 2022 davon aus, dass in Deutschland in diesem
Jahr etwa 18 000 Midchen und junge Frauen akut geféhrdet waren, einer Ge-
nitalverstlimmelung unterzogen zu werden (TDF-Dunkelzifferschitzung zu
FGM in Deutschland; https:/frauenrechte.de/unsere-arbeit/weibliche-genitalv
erstuemmelung/unser-engagement/dunkelzifferstatistik-zu-fgm-in-deutsch
land, Erlduterung der Berechnung: https://frauenrechte.de/fileadmin/Redaktio
n/Unsere_Arbeit/FGM/FGM-Materialien/2022_ TDF Dunkelzifferschaetzun
g.pdf). Die tatsdchlichen Zahlen konnen laut der Verfasserin von dieser Erhe-
bung abweichen.

Die Bundesregierung erklérte in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage auf
Bundestagsdrucksache 19/21760 im August 2020, sie ,,werde gemeinsam mit
den Nicht-Regierungsorganisationen und den Landern einen Schutzbrief zur
Verhinderung von sogenannten Ferienbeschneidungen in den Sommerferien
entwickeln®. Der Schutzbrief wird seit Februar 2021 durch die Bundesregie-
rung zum Herunterladen ver6ffentlicht (www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/aktuell
es/alle-meldungen/franziska-giffey-stellt-schutzbrief-der-bundesregierung-vo
r-165626; www.bmfsfj.de/resource/blob/179278/4df8a061d4873a6fc8876552
2517ec01/schutzbrief-gegen-weibliche-genitalverstuemmelung-deutsch-dat
a.pdf, eingesehen am 7. August 2025).

In der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion auf
Bundestagsdrucksache 21/1143 gab die Bundesregierung an, dass der Schutz-
brief seit seiner Veroffentlichung im Jahr 2021 insgesamt 108 691 Mal in ge-
druckter Form versandt sowie 5 734 Mal als Datei heruntergeladen wurde.

Vorbemerkung der Bundesregierung

Weltweit waren nach -Angaben der Weltgesundheitsorganisation 2024 mehr als
230 Millionen Frauen und Médchen von weiblicher Genitalverstiimmelung (fe-
male genital mutilation — FGM) betroffen. Auch wenn die Datenlage nach wie
vor nicht vollstindig und nur fiir 31 Lénder, in denen FGM praktiziert wird,
reprasentativ ist, ist die Praxis von FGM derzeit in 94 Landern nachgewiesen.
FGM ist international gedchtet und Lénder mit FGM-Privalenz sind aufgefor-
dert, verldssliche Daten zu erheben sowie aktiv gegen FGM vorzugehen. Wih-
rend seit 2020 einige Lander wie Indien, Jordanien, Kuwait, Singapur, Sri Lan-
ka und die Russische Foderation erstmals Empfehlungen zur Bekdmpfung von
FGM erhielten, zeigt die Datenlage auch, dass in einer Reihe von Staaten bei
der Bekdmpfung von FGM signifikante Fortschritte erzielt wurden (z. B. in
Burkina Faso Senkung der Pravalenz von 75 Prozent auf 56 Prozent, in Liberia
Senkung von 44 Prozent auf 32 Prozent und in Kenia Senkung von 21 Prozent
auf 15 Prozent). Gleichwohl bleibt in vielen Léndern trotz gesetzlicher Verbote
und erheblicher Anstrengungen die Pridvalenzrate unverdndert. In Europa wird
FGM vor allem von Diaspora-Gemeinschaften praktiziert. Die Regierungen
sind aufgefordert, SchutzmaBBnahmen zu ergreifen und Ressourcen fiir die Be-
endigung von FGM im Inland bereitzustellen.

(https://endfgm.eu/editor/files/2025/02/The _Time is Now End Female Genit
al MutilationCutting_ An_Urgent Need for Global Response 2025 ENGLIS

H.pdf).

Die Bundesregierung verurteilt weibliche Genitalverstimmelung als schwere
Menschenrechtsverletzung und besonders schwere Form geschlechtsspezifi-
scher Gewalt, die Ausdruck patriarchaler Kontrolle iiber den weiblichen K&rper
ist und auf die Unterdriickung weiblicher Sexualitét abzielt.

Die Bundesregierung setzt sich konsequent fiir die Uberwindung von FGM in
Deutschland ein. Mit den gesetzlichen Schutzregelungen (§ 226a Strafgesetz-
buch (StGB) u. a.) setzt sie die Richtlinie (EU) 2024/1385 des Europdischen
Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Bekdmpfung von Gewalt


https://frauenrechte.de/unsere-arbeit/weibliche-genitalverstuemmelung/unser-engagement/dunkelzifferstatistik-zu-fgm-in-deutschland
https://frauenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Unsere_Arbeit/FGM/FGM-Materialien/2022_TDF_Dunkelzifferschaetzung.pdf
https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/aktuelles/alle-meldungen/franziska-giffey-stellt-schutzbrief-der-bundesregierung-vor-165626
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/179278/4df8a061d4873a6fc88765522517ec01/schutzbrief-gegen-weibliche-genitalverstuemmelung-deutsch-data.pdf
https://endfgm.eu/editor/files/2025/02/The_Time_is_Now_End_Female_Genital_MutilationCutting_An_Urgent_Need_for_Global_Response_2025_ENGLISH.pdf

Drucksache 21/4975 —4 - Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

gegen Frauen und hduslicher Gewalt im Bereich FGM bereits um. Starke ge-
setzliche Regelungen sind jedoch von weiteren MaBBnahmen zu flankieren. Die
MaBnahmen der Bundesregierung zielen auf einen multiperspektivischen An-
satz, der die Pravention und Aufkliarung, den Schutz von gefidhrdeten Madchen
durch Training von Fachkriften und die Sensibilisierung in den Communities
sowie die Verbesserung der medizinischen Versorgung und psychosozialen Be-
gleitung adressiert.

Um ein moglichst genaues Bild zur Lage in Deutschland zu erhalten, ldsst die
Bundesregierung regelméfig eine Schitzung der Anzahl betroffener und be-
drohter Frauen und Médchen vornehmen. Nach der aktuellen Datenschétzung,
verOffentlicht am 10. Dezember 2025, lebten Ende 2024 in Deutschland iiber
360 000 Frauen und Médchen aus 31 Herkunftsldndern, in denen weibliche Ge-
nitalverstimmelungen praktiziert werden. Davon waren insgesamt fast 123 000
Maidchen und Frauen von einer weiblichen Genitalverstimmelung betroffen
oder bedroht. Darunter waren bis zu 25 000 Médchen, die als gefdhrdet gelten.
Weitere rund 11 100 Méadchen konnten bereits betroffen sein. Diese Schétzer-
gebnisse zeigen, dass weiterhin Handlungsbedarf im Bereich Priavention und
Aufklarung, Kinderschutz sowie medizinische und psychosoziale Versorgung
der betroffenen Frauen und Méadchen besteht. (www.bmbfsfj.bund.de/resource/
blob/276906/0c2d32f2ab0cdb6aac58c828cfea8e752/20251210-prognos-weiblic
he-genitalverstuemmelung-data.pdf)

Weibliche Genitalverstiimmelung steht in Deutschland seit 2013 unter Strafe —
seit 2015 auch, wenn sie im Ausland durchgefiihrt wird. Es drohen bis zu
15 Jahre Freiheitsstrafe sowie der Entzug des Aufenthaltstitels. Zu dem Straf-
tatbestand gemdl § 226a StGB kommen weitere Regelungen hinzu. Das Pass-
gesetz (§ 8 PaBG in Verbindung mit § 7 Absatz 1 Nr. 11 PaBG) ermdglicht
einen Passentzug bei drohender FGM im Ausland (sogenannte ,Ferienbe-
schneidung®). Jugenddmter und Familiengerichte sind geméall Sozialgesetzbuch
(SGB) — Achtes Buch (§ 8a SGB VIII) und Biirgerlichem Gesetzbuch (§ 1666
BGB) verpflichtet, alle erforderlichen Mallnahmen zu ergreifen, um FGM als
Gefdhrdung des Kindeswohls abzuwenden.

Das Risiko einer weiblichen Genitalverstimmelung ist zudem im Asylgesetz
(§ 3 Absatz 1 AsylG) als Grund fiir die Zuerkennung der Fliichtlingseigen-
schaft festgelegt.

1. Wie kann die Bundesregierung erkldren, dass es zwischen der Zahl der
potenziellen Opfer und betroffenen Maddchen und Frauen in Deutschland
(vergl. www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/aktuelles/alle-meldungen/an-die-6
7-000-frauen-und-maedchen-in-deutschland-betroffen-156806) eine
deutliche Diskrepanz gibt zu den in der PKS erfassten Straftaten und
rechtskriftigen Verurteilungen (vgl. Bundestagsdrucksache 21/1143)?

Die Schétzung potenziell von FGM betroffenen Frauen und Médchen mit der
Anzahl der in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfassten Straftaten und
rechtskriaftigen Verurteilungen nach § 226a StGB ins Verhiltnis zu setzen,
greift deutlich zu kurz. Viele von FGM betroffene Frauen waren bereits vor
ihrer Ersteinreise nach Deutschland betroffen. In diesen Fillen ist eine Strafver-
folgung ausgeschlossen. Auf die differenzierten Berechnungen der aktuellen
Schitzung der Bundesregierung vom Dezember 2025 wird verwiesen (www.b
mbfsfj.bund.de/resource/blob/276906/0c2d32f2ab0cd6aac58c828cfea8e752/20
251210-prognos-weibliche-genitalverstuemmelung-data.pdf).

Hinzu kommt ein grofes Dunkelfeld, da die Praxis von FGM im nicht 6ffent-
lichen Raum und/oder im Ausland stattfindet, was eine Strafverfolgung grund-
sdtzlich erschwert. Der Bundesregierung liegen keine statistischen Erkenntnisse
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zu in Kompetenz der Lander bearbeiteten Fragen der Strafverfolgung und Pré-
vention vor. Auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage
21/943 vom 21.Juli 2025 wird verwiesen (Bundestagsdrucksache 21/1143,
https://dserver.bundestag.de/btd/21/011/2101143.pdf).

2. Welche MaBinahmen zieht die Bundesregierung iiber den ,,Schutzbrief
gegen weibliche Genitalverstimmelung® hinaus ggf. in Betracht, um
weibliche Genitalverstiimmelung von in Deutschland lebenden potenzi-
ellen Opfern kiinftig wirksam zu verhindern?

Die Richtlinie (EU) 2024/1385 des Europidischen Parlaments und des Rates
vom 14. Mai 2024 zur Bekdmpfung von Gewalt gegen Frauen und héuslicher
Gewalt sieht in Artikel 3 Buchstabe b zusétzlich zu der Verstimmelung der Ge-
nitalien in Buchstabe a die Strafbarkeit eines Verhaltens vor, durch das eine
Frau oder ein Médchen dazu genoétigt oder dazu gebracht wird, sich einer Ver-
stimmelung weiblicher Genitalien zu unterziehen. Die Bundesregierung priift
derzeit, wie Artikel 3 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2024/1385 am besten
umgesetzt werden kann.

Die seit vielen Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit der Bundesregierung mit
Lindern und Nichtregierungsorganisationen zur Uberwindung weiblicher Geni-
talverstimmelung in Deutschland wird fortgesetzt. Dariiber hinaus wird auf die
Ausflihrungen in der Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

3. Sind der Bundesregierung Fille bekannt, in denen der Schutzbrief gegen
weibliche Genitalverstimmelung, seit seiner Verdffentlichung, praventiv
vor weiblicher Genitalverstimmelung geschiitzt hat?

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor.

4. Sind der Bundesregierung Fille bekannt, in denen der Schutzbrief gegen
weibliche Genitalverstimmelung, seit seiner Verdffentlichung, restriktiv
als Informationsschreiben genutzt wurde, um Félle der weiblichen Geni-
talverstimmelung zu ahnden?

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor.

5. Welche Mallnahmen erwigt die Bundesregierung ggf., damit vollzogene
Genitalverstiimmelungen kiinftig wirksamer aufgedeckt werden?

6. Welche Maflnahmen erwégt die Bundesregierung ggf., um gegebenen-
falls eine das Dunkelfeld aufkldrende Strafverfolgung nach § 226a StGB
zu ermoglichen?

Die Fragen 5 und 6 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Die Strafverfolgung liegt in Deutschland in der Zustdndigkeit der Lander.


https://dserver.bundestag.de/btd/21/011/2101143.pdf
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7. Zieht die Bundesregierung Mafinahmen in Betracht, darauf hinzuwirken,
dass Personen aus bestimmten Berufsgruppen, die mit Verstiimmelungs-
opfern berufsbedingt in Kontakt kommen koénnen, gefdhrdete Personen
sowie mogliche Opfer von Genitalverstimmelung identifizieren und er-
kannte Genitalverstiimmelungen oder Verdachtsfille an Behdrden rechts-
sicher melden, wie im ,,Gesetz zur Kooperation und Information im Kin-
derschutz (KKG) vorgesehen, damit die Verhinderung von Verstiimme-
lungen sowie die Behandlung und Betreuung von Opfern und Strafver-
folgung von Tétern vorangetrieben werden, und welche Mainahmen sind
dies gegebenenfalls?

Die Bundesregierung plant keine Maflnahmen im Sinne der Fragestellung. Da-
riiber hinaus wird auf die Ausfilhrungen in der Vorbemerkung der Bundesregie-
rung verwiesen.

8. Welche MaBnahmen plant die Bundesregierung ggf., um die Dunkelzif-
fer durch verpflichtende Meldungen medizinischen und pddagogischen
Personals zu verringern?

Die Fragen 7 und 8 werden aufgrund des im Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet.

Die Bundesregierung plant keine MaBlnahmen im Sinne der Fragestellung. Da-
riiber hinaus wird auf die Ausfithrungen in der Vorbemerkung der Bundesregie-
rung verwiesen.

9. Entfaltet nach Kenntnis der Bundesregierung das KKG insofern Wir-
kung, dass seit Inkrafttreten des Gesetzes von den darin genannten Be-
rufsgruppen Meldungen iiber Genitalverstimmelungen ausgingen?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

10. Wenn zu Frage 9 positive Kenntnis vorliegt, in wie vielen Fillen gingen
Meldungen iiber Genitalverstiimmelungen ein?

Es wird auf die Antwort zu Frage 9 verwiesen.

11. Wenn zu Frage 9 der Bundesregierung keine Kenntnisse vorliegen, beab-
sichtigt die Bundesregierung, Evaluationen zur Wirksamkeit des KKG
und des § 226a StGB durchzufiihren sowie durch geeignete MaBnahmen
das Meldeverhalten beziiglich Genitalverstimmelung und Hinweise auf
Taterschaft zu verbessern, und mit welchen Mafnahmen soll dies gege-
benenfalls erreicht werden?

Das Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) wurde
im Rahmen des Berichts der Bundesregierung zur Evaluation des Bundeskin-
derschutzgesetzes im Jahr 2015 umfassend evaluiert. Eine weitere Evaluation
ist gegenwartig nicht geplant. Dariiber hinaus wird auf die Ausfiihrungen in der
Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
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12. Ist es nach Auffassung der Bundesregierung als zielfithrend zu erachten
oder wird es durch die Bundesregierung beabsichtigt, Angehdrigen be-
stimmter Berufsgruppen die gesetzliche Pflicht aufzuerlegen, Verdachts-
falle beziehungsweise die Kenntnis von einer geplanten oder erfolgten
Genitalverstiimmelung behérdlich zu melden, was einige Berufsgruppen
betreffend bedeuten wiirde, dass eine berufsbedingte Schweigepflicht da-
mit gleichzeitig aufgehoben wiirde?

Die Einfiihrung einer strafbewehrten Meldepflicht fiir begangene oder geplante
Genitalverstiimmelungen ist nicht beabsichtigt.

13. Ist der Bundesregierung die Zahl der Ermittlungs- und Strafverfahren
wegen moglicher Verstofe gegen § 226a StGB oder die Einstellung von
solchen Verfahren bekannt?

In der PKS wird die Verstimmelung weiblicher Genitalien (§ 226a StGB) seit
dem 1. Januar 2014 erfasst. Die PKS ist eine sogenannte Ausgangsstatistik. Das
bedeutet, dass in ihr die der Polizei bekannt gewordenen und durch sie endbear-
beiteten Straftaten, einschlielich der mit Strafe bedrohten Versuche, abgebildet
werden. Die statistische Erfassung erfolgt bei Abgabe an die Staatsanwalt-
schaft.

Vom Berichtsjahr 2014 bis einschlieBlich 2024 wurden in der PKS 15 Fille von
Verstiimmelung weiblicher Genitalien unter dem Straftatschliissel 222040 er-
fasst. Zu den Strafverfahren bzw. deren Einstellungen liegen der Bundesregie-
rung keine Erkenntnisse vor.

Die jahrlich, zuletzt fiir das Jahr 2024, von dem Statistischen Bundesamt he-
rausgegebenen Statistischen Berichte ,,Staatsanwaltschaften und ,,Strafgerich-
te” weisen die vorhandenen Daten nach bestimmten Sachgebieten, aber nicht
nach einzelnen Straftatbestdnden aus.

14. Welches Strafmal} hatten die Strafen nach Kenntnis der Bundesregie-
rung, die bei den Verurteilungen wegen Genitalverstimmelung seit In-
krafttreten des § 226a StGB verhdngt wurden?

Der jahrlich, zuletzt fiir das Jahr 2024 von dem Statistischen Bundesamt he-
rausgegebene Statistische Bericht Strafverfolgung (zuvor Fachserie 10 Reihe 3
= Strafverfolgungsstatistik) weist in abgegrenzten Kategorien die nach § 226a
StGB Verurteilten nach Dauer der Freiheitstrafe aus. Der aktuelle Bericht sowie
dltere Berichte sind unter folgendem Link offentlich zugédnglich: www.destati
s.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverf
olgung-Strafvollzug/statistischer-bericht-strafverfolgung-2100300247005.html.

Die Fachserie 10 Reihe 3 ist iiber die Statistische Bibliothek unter folgendem
Link 6ffentlich zuginglich: www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESeri
e _mods_00000107.

Weitere Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung liegen der Bundesregierung
nicht vor.

15. Kam es nach Kenntnis der Bundesregierung seit Inkrafttreten des
§ 226a StGB zu Kindesentziechungen im Zusammenhang mit einer dro-
henden oder erfolgten Genitalverstiimmelung?

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor.


https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/statistischer-bericht-strafverfolgung-2100300247005.html
https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_mods_00000107
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16. Wenn die Bundesregierung zu den Fragen 13 bis 15 keine Kenntnis ha-
ben sollte, wo werden Angaben hierzu erfasst?

Die Abwendung von Kindeswohlgefdhrdungen, gegebenenfalls verbunden mit
Kindesentziehungen, liegt in der Zustindigkeit der Lander. Ob und wie diese
ihre Daten diesbeziiglich erfassen, ist der Bundesregierung nicht bekannt. Es
wird zudem auf die Antwort zu Frage 19 verwiesen.

17. Kam es in den Jahren seit 2020 durch Behdrden zu Maflnahmen des Pas-
sentzugs beziehungsweise des Ausreiseverbots, um Genitalverstimme-
lung im Ausland zu verhindern?

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor.

18. Wenn Frage 17 bejaht wird, in wie vielen Féllen, und falls die Bundes-
regierung keine Erkenntnisse hieriiber haben sollte, welche Institutionen,
staatliche Stellen besitzen Kenntnis hierzu?

Es wird auf die Antwort zu Frage 17 verwiesen.

19. Hat die Bundesregierung Kenntnis dariiber, wie héiufig Minderjéhrige
durch hoheitlichen Akt aus Familien oder Inobhutnahmen entnommen
wurden, da eine Kindeswohlgefahrdung durch die Gefahr einer weibli-
chen Genitalverstimmelung gegeben war?

In der amtlichen Kinder- und Jugendhilfe-Statistik gehort die (drohende) weib-
liche Genitalverstimmelung nicht zu den Merkmalsauspragungen, die als
Griinde fiir Inobhutnahmen oder auch als Ergebnis von Gefdahrdungseinschit-
zungen des Jugendamtes angegeben werden konnen. Im Rahmen der Kinder-
und Jugendhilfestatistik wird bei den Daten zu Inobhutnahmen nicht differen-
ziert, welche aufgrund einer Kindeswohlgefahrdung wegen der Gefahr einer
weiblichen Genitalverstimmelung erfolgt sind.

20. Wenn Frage 19 bejaht wird, ist der Bundesregierung bekannt, wie mit
den entnommenen Minderjdhrigen weiter verfahren wurde, wenn diese
aufgrund der Gefdahrdungslage einer weiblichen Genitalverstimmelung
ihrer Familie bzw. ihrem sozialen Umfeld entzogen wurden?

Es wird auf die Antwort zu Frage 19 verwiesen.

21. Wird nach Kenntnis der Bundesregierung auf die gesellschaftliche Ach-
tung und Strafbarkeit der weiblichen Genitalverstimmelung in Deutsch-
land in Integrationskursen, Deutsch-Sprachkursen fiir Ausldnder, Einbiir-
gerungstestkursen oder dhnlichen Maflnahmen hingewiesen oder auch
iiber Multiplikatoren in die betreffenden Communitys hineingewirkt?

Die Bedeutung des Rechts auf korperliche Unversehrtheit ist ein inhaltlicher
Bestandteil der Curricula fiir Integrationskurse des Bundes und der Erstorien-
tierungskurse. Es ist ebenfalls Bestandteil des Rahmencurriculums fiir Einbiir-
gerungskurse.

In vom Bundesministerium fiir Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMBEFSFJ) geforderten Projekten werden u. a. Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren geschult, die in die betreffenden Communities hineinwirken und —
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z. B. unter Nutzung des Schutzbriefes der Bundesregierung gegen weibliche
Genitalverstiimmelung in den verschiedenen Sprachen — auf die gesetzlichen
Regelungen sowie auf Schutz- und Unterstiitzungsmoglichkeiten hinweisen.

22. Wurden Hilfsangebote (z. B. Traumatherapie, Schutzunterkiinfte) spezi-
ell fiir betroffene Méadchen und Frauen seit 2020 eingerichtet?

Die Bundesregierung hat seit 2020 diverse Projekte gefordert, die betroffene
Maidchen und Frauen auf verschiedene Weise unterstiitzen und begleiten.

Dazu gehdren beispielsweise der Aufbau mobiler Beratungsteams fiir von FGM
gefdhrdete und betroffene Frauen und Médchen, die Qualifizierung von Fach-
kraften und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren u. a. mithilfe kostenfreier
digitaler Lernangebote, die bundesweite Vernetzung von Communities zur
transkulturellen Stirkung von FGM-Betroffenen bei der Traumabewiltigung
und die zielgruppenspezifische Verbreitung des ,,Schutzbriefes der Bundes-
regierung gegen weibliche Genitalverstimmelung®. Der Schutzbrief, der in
16 Sprachen und in Einfacher Sprache vorliegt, ist Bestandteil der Community-
Arbeit und als relevantes Instrument der Prévention in den Communities aner-
kannt. Er wurde zuletzt Ende 2025 aktualisiert.

Das vom BMBFSFJ geforderte Hilfetelefon ,,Gewalt gegen Frauen* berit seit
2013 Betroffene, ihr soziales Umfeld sowie Fachkrifte zu allen Formen ge-
schlechtsspezifischer Gewalt, darunter auch zu weiblicher Genitalverstiimme-
lung. Die Beratung ist kostenlos und anonym, findet 24 Stunden taglich sowie
in 18 Fremdsprachen statt.

Die Einrichtung von Unterstiitzungsangeboten flir betroffene Frauen und Mad-
chen liegt geméf Artikel 30 des Grundgesetzes in der Zustdandigkeit der Lander.
Ab 2027 verpflichtet das Gewalthilfegesetz die Linder, ein Netz an ausreichen-
den, niedrigschwelligen, fachlichen sowie bedarfsgerechten Schutz- und Bera-
tungsangeboten fiir von geschlechtsspezifischer oder hiuslicher Gewalt betrof-
fene Frauen mit ihren Kindern sicherzustellen. Hierzu zéhlen auch Angebote
fiir Betroffene von weiblicher Genitalverstimmelung entsprechend dem tat-
sdchlichen Bedarf. Dariiber hinaus wird auf die Ausfiihrungen in der Vorbemer-
kung der Bundesregierung verwiesen.



Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.



Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.



Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstralte 83—91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Koln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de
ISSN 0722-8333

1Z18S.18 UOIS.I8)\ 8LI8LIO{3| 8IP Y2inp PJiM - BUNSSBIGEION



	Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Nicole Hess, Ulrich von Zons, Martin Sichert, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD – Drucksache 21/4614 –
	Maßnahmen zur Verhinderung von Genitalverstümmelung von Frauen und Mädchen, Strafverfolgung nach § 226a des Strafgesetzbuches
	Vorbemerkung der Fragesteller
	Vorbemerkung der Bundesregierung



